
Ablaufschema zur PrüfvV Stand: 01.01.2020
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4-Monats-Frist  4-Monats-Frist  4-
Monats-Frist  4-Monats-Frist  4-
Monats-Frist  4-Monats-Frist

"Auffällige" Rechnung liegt  der 
Kasse vor

Gelegenheit zur Ergänzung /
Korrektur der Daten (z. B. 

Mitteilung Aufnahmegrund)

Kasse leitet per DTA (KAIN) ein 
Prüfverfahren ("Vorverfahren") 

ein. Prüfgrund muss benannt 
werden!

Wird Falldialog 
innerh. von 2 

Wochen 
angenommen?

Kasse oder Krankenhaus kann zum 
Falldialog auffordern.

Achtung: Falldialoge zählen nicht
zur Prüfquote gem. § 275c SGB V!

Falldialog (telefonisch / 
persönlich) Kasse - Krankenhaus
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Kasse beauftragt
den MDK direkt

Fallprüfung abgeschlossen

MDK teilt innerh. v. 2 Wo. mit:
- Datum der Beauftragung 
- Prüfgründe
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Ja

Nein

Kasse mit
Ergebnis 
unzufrieden

Krankenhaus liefert Unterlagen 
innerh. v. 16 Wo.3 n. 
Aufforderung 

Kasse mit
Ergebnis 
unzufriedenEinigung

Einigung

Leistungsentscheidung wird mit 
Begründung von Kasse mitgeteilt
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Krankenhaus akzeptiert

Krankenhaus gibt innerh. v. 6 Wo. 
Stellungnahme ab: 
"Nachverfahren" (für Kasse 

Krankenhaus widerspricht

Alle Angaben ohne Gewähr
© Medcontroller GmbH

Dieses Schema basiert auf  die "Vereinbarung 
über das Nähere zum Prüfverfahren nach §
275 Absatz 1c SGB V (Prüfverfahrensvereinba-
rung – PrüfvV) gemäß § 17c Absatz 2 KHG" 
Stand 01.01.2020. 

Weitergabe mit Quellenangabe erlaubt.

 1 Frist verlängert sich ggf. einvernehmlich
2 Frist verlängert sich ggf. nach Rechnngsänderung / Ausweitung Prüfgegenstandes
3 "Nachfrist" von 6 Wo gegen Zahlung von 300 € möglich


